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BERICHTIGUNG 

der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) …/... DER KOMMISSION vom 12.3.2019 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 
Funktionsweise des Unionsregisters 

(C(2019) 1841 final) 

 

In Artikel 80 Absätze 4 bis 6:  

anstatt:  

„(4) Den Rechtsträgern gemäß Absatz 2 können auf deren an den Zentralverwalter oder einen 
nationalen Verwalter gerichteten Antrag Daten zur Verfügung gestellt werden, wenn derartige 
Anträge gerechtfertigt und zu Ermittlungs-, Aufdeckungs- und Verfolgungszwecken, zu Zwecken der 
Steuerverwaltung oder des Steuervollzugs, zur Durchführung von Audits oder für die Finanzaufsicht 
bei Tätigkeiten im Zusammenhang mit Zertifikaten, zur Bekämpfung von Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung, anderen schweren Straftaten oder von Marktmissbrauch, bei denen die 
Konten im Unionsregister möglicherweise eine instrumentelle Rolle spielen, oder für das Vorgehen 
gegen Verstöße gegen EU- oder nationale Rechtsvorschriften, die das Funktionieren des EU-EHS 
gewährleisten, erforderlich sind. 

Unbeschadet der Anforderungen des nationalen Straf- oder Steuerrechts dürfen der 
Zentralverwalter, die nationalen Verwalter oder andere Behörden, Stellen, natürliche oder juristische 
Personen vertrauliche Informationen, die sie aufgrund dieser Verordnung erhalten, nur zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur Ausübung ihrer Funktionen verwenden, und zwar im Fall des 
Zentralverwalters und der nationalen Verwalter im Rahmen dieser Verordnung und im Fall anderer 
Behörden, Stellen oder natürlicher oder juristischer Personen für die Zwecke, für die ihnen die 
entsprechenden Informationen zur Verfügung gestellt wurden, und/oder in Verwaltungs- oder 
Gerichtsverfahren, die in besonderem Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Funktionen stehen.  

Vertrauliche Informationen, die gemäß dieser Verordnung empfangen, ausgetauscht oder 
übermittelt werden, unterliegen den Vorschriften dieses Artikels. Dieser Artikel hindert den 
Zentralverwalter und die nationalen Verwalter jedoch nicht daran, vertrauliche Informationen im 
Einklang mit dieser Verordnung auszutauschen oder zu übermitteln. 

Dieser Artikel hindert den Zentralverwalter und die nationalen Verwalter nicht daran, im Einklang mit 
nationalem Recht vertrauliche Informationen auszutauschen oder zu übermitteln, die sie nicht vom 
Zentralverwalter oder vom nationalen Verwalter eines anderen Mitgliedstaats erhalten haben.  

(5) Rechtsträger, denen Daten gemäß Absatz 3 zur Verfügung gestellt werden, tragen dafür Sorge, 
dass diese Daten nur für die im Antrag gemäß Absatz 3 genannten Zwecke verwendet und nicht 
vorsätzlich oder versehentlich Personen zur Verfügung gestellt werden, die in die vorgesehene 
Verwendung der Daten nicht eingebunden sind. Diese Bestimmung schließt nicht aus, dass die 
betreffenden Rechtsträger die Daten anderen Rechtsträgern gemäß Absatz 2 zur Verfügung stellen 
können, wenn dies für die im Antrag gemäß Absatz 3 angegebenen Zwecke erforderlich ist.  
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(6) Der Zentralverwalter kann den Rechtsträgern gemäß Absatz 2 zur Aufdeckung verdächtiger 
Transaktionsmuster auf Antrag Zugang zu Transaktionsdaten gewähren, die keine direkte 
Identifizierung bestimmter Personen ermöglichen. Rechtsträger mit derartigen Zugangsrechten 
können anderen Rechtsträgern gemäß Absatz 2 verdächtige Transaktionsmuster melden.“ 

muss es heißen: 

„(4) Den Rechtsträgern gemäß Absatz 3 können auf deren an den Zentralverwalter oder einen 
nationalen Verwalter gerichteten Antrag Daten zur Verfügung gestellt werden, wenn derartige 
Anträge gerechtfertigt und zu Ermittlungs-, Aufdeckungs- und Verfolgungszwecken, zu Zwecken der 
Steuerverwaltung oder des Steuervollzugs, zur Durchführung von Audits oder für die Finanzaufsicht 
bei Tätigkeiten im Zusammenhang mit Zertifikaten, zur Bekämpfung von Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung, anderen schweren Straftaten oder von Marktmissbrauch, bei denen die 
Konten im Unionsregister möglicherweise eine instrumentelle Rolle spielen, oder für das Vorgehen 
gegen Verstöße gegen EU- oder nationale Rechtsvorschriften, die das Funktionieren des EU-EHS 
gewährleisten, erforderlich sind. 

Unbeschadet der Anforderungen des nationalen Straf- oder Steuerrechts dürfen der 
Zentralverwalter, die nationalen Verwalter oder andere Behörden, Stellen, natürliche oder juristische 
Personen vertrauliche Informationen, die sie aufgrund dieser Verordnung erhalten, nur zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur Ausübung ihrer Funktionen verwenden, und zwar im Fall des 
Zentralverwalters und der nationalen Verwalter im Rahmen dieser Verordnung und im Fall anderer 
Behörden, Stellen oder natürlicher oder juristischer Personen für die Zwecke, für die ihnen die 
entsprechenden Informationen zur Verfügung gestellt wurden, und/oder in Verwaltungs- oder 
Gerichtsverfahren, die in besonderem Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Funktionen stehen.  

Vertrauliche Informationen, die gemäß dieser Verordnung empfangen, ausgetauscht oder 
übermittelt werden, unterliegen den Vorschriften dieses Artikels. Dieser Artikel hindert den 
Zentralverwalter und die nationalen Verwalter jedoch nicht daran, vertrauliche Informationen im 
Einklang mit dieser Verordnung auszutauschen oder zu übermitteln. 

Dieser Artikel hindert den Zentralverwalter und die nationalen Verwalter nicht daran, im Einklang mit 
nationalem Recht vertrauliche Informationen auszutauschen oder zu übermitteln, die sie nicht vom 
Zentralverwalter oder vom nationalen Verwalter eines anderen Mitgliedstaats erhalten haben.  

(5) Rechtsträger, denen Daten gemäß Absatz 4 zur Verfügung gestellt werden, tragen dafür Sorge, 
dass diese Daten nur für die im Antrag gemäß Absatz 4 genannten Zwecke verwendet und nicht 
vorsätzlich oder versehentlich Personen zur Verfügung gestellt werden, die in die vorgesehene 
Verwendung der Daten nicht eingebunden sind. Diese Bestimmung schließt nicht aus, dass die 
betreffenden Rechtsträger die Daten anderen Rechtsträgern gemäß Absatz 3 zur Verfügung stellen 
können, wenn dies für die im Antrag gemäß Absatz 4 angegebenen Zwecke erforderlich ist.  

(6) Der Zentralverwalter kann den Rechtsträgern gemäß Absatz 3 zur Aufdeckung verdächtiger 
Transaktionsmuster auf Antrag Zugang zu Transaktionsdaten gewähren, die keine direkte 
Identifizierung bestimmter Personen ermöglichen. Rechtsträger mit derartigen Zugangsrechten 
können anderen Rechtsträgern gemäß Absatz 3 verdächtige Transaktionsmuster melden.“ 
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